
 

13759/15   ar  
 DGB 2b  DE 
 

Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 4. November 2015 
(OR. en) 
 
 
13759/15 
 
 
 
 
AGRILEG 211 
DENLEG 143 

 

  

  

 

ÜBERMITTLUNGSVERMERK 
Absender: Europäische Kommission 
Eingangsdatum: 4. November 2015 
Empfänger: Generalsekretariat des Rates 
Nr. Komm.dok.: D040235/03 
Betr.: VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION vom XXX zur Änderung 

des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 579/2014 der Kommission über 
eine Ausnahmeregelung in Bezug auf einige Bestimmungen des Anhangs 
II der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Beförderung flüssiger Öle und Fette auf dem 
Seeweg 

  

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument D040235/03. 

 

Anl.: D040235/03 

082818/EU XXV. GP
Eingelangt am 06/11/15

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=82818&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13759/15;Nr:13759;Year:15&comp=13759%7C2015%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=82818&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13759/15;Nr:13759;Year:15&comp=13759%7C2015%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=82818&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:AGRILEG%20211;Code:AGRILEG;Nr:211&comp=AGRILEG%7C211%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=82818&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:DENLEG%20143;Code:DENLEG;Nr:143&comp=DENLEG%7C143%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=82818&code1=VER&code2=&gruppen=Link:579/2014;Nr:579;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=82818&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=


 

DE    DE 

 

 
EUROPÄISCHE 
KOMMISSION  

Brüssel, den XXX  
SANTE/10551/2015 Rev. 1 
(POOL/E7/2015/10551/10551R1-
EN.doc) D040235/03 
[…](2015) XXX draft 

  

VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 579/2014 der Kommission über 
eine Ausnahmeregelung in Bezug auf einige Bestimmungen des Anhangs II der 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Beförderung flüssiger Öle und Fette auf dem Seeweg 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=82818&code1=VER&code2=&gruppen=Link:579/2014;Nr:579;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=82818&code1=VER&code2=&gruppen=Link:852/2004;Nr:852;Year:2004&comp=


 

DE 2   DE 

VERORDNUNG (EU) .../... DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Änderung des Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 579/2014 der Kommission über 
eine Ausnahmeregelung in Bezug auf einige Bestimmungen des Anhangs II der 

Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Beförderung flüssiger Öle und Fette auf dem Seeweg 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene1, insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 579/2014 der Kommission2 gewährt eine 
Ausnahmeregelung zu Anhang II Kapitel IV Nummer 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 hinsichtlich der Beförderung flüssiger Öle und Fette („Öle oder Fette“), 
die für den menschlichen Verzehr bestimmt sind oder voraussichtlich hierfür 
verwendet werden, durch Seeschiffe unter bestimmten Bedingungen.  

(2) Diese Bedingungen betreffen die Ausrüstung der Schiffe und die Verfahren der 
Beförderung sowie die Kriterien in Bezug auf Stoffe, die in Seeschiffen als vorherige 
Ladung befördert werden sollen. Die Stoffe, die diese Kriterien erfüllen, sind im 
Anhang der Verordnung (EU) Nr. 579/2014 (Liste der zulässigen vorherigen 
Ladungen) aufgeführt. 

(3) In der Liste der zulässigen vorherigen Ladungen beschreibt der kombinierte Eintrag 
„Ammoniumnitratlösung; Calciumnitratlösung (CN-9-Lösung) und ihr Doppelsalz“ 
die Ladung nicht ausreichend, was zu Verwirrungen bei den Schiffscharterern führt. 
Daher sollte die Liste der zulässigen vorherigen Ladungen dahingehend geändert 
werden, dass sie die übrigen Formen, die Calciumnitrat enthält, z. B. 
Kalkammonsalpeter, Calciumnitrat-Hydrat und Calciumnitrattetrahydrat, wiedergibt. 
Alle diese Formen besitzen identische Gefahrenprofile und unterscheiden sich nur in 
der Menge an Kristallwasser, das die Moleküle enthalten. 

                                                 
1 ABl. L 139 vom 30.4.2004, S. 1. 
2 Verordnung (EU) Nr. 579/2014 der Kommission über eine Ausnahmeregelung zu einigen 

Bestimmungen des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Beförderung flüssiger Öle und Fette auf dem Seeweg (ABl. L 160 vom 
29.5.2014, S. 14). 
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(4) Das Wissenschaftliche Gremium für Kontaminanten in der Lebensmittelkette der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat auf seiner 
68. Vollversammlung3 bestätigt, dass diese verschiedenen Formen von 
Calciumnitratlösungen sich nur in der Hydrationszahl unterscheiden, und den Schluss 
gezogen, dass ihr Vorhandensein sich im Vergleich zu den ursprünglich in dem 
kombinierten Eintrag aufgeführten Stoffen nicht auf die toxikologischen 
Eigenschaften und die chemische Reaktivität auswirkt.  

(5) Daher sollte die Liste der zulässigen vorherigen Ladungen im Anhang der Verordnung 
(EU) Nr. 579/2014 geändert werden.  

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 579/2014 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden 
Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 Der Präsident 
 Jean-Claude JUNCKER 

                                                 
3 Minutes of the 68th plenary meeting of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain, 

(EFSA/CONTAM/2330), abrufbar unter: http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/141125b-m.pdf 
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